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WÜRZBURG, BF.E VON

I. Hochstift und Bm. Nach der Aufhebung
des Hzm.s Franken 939 kamen an das seit
741/42 bestehende Bm. Gft.en und andere Ho-
heitsrechte, wodurch der Bf. wohl am Anfang
des 11. Jh.s zu einem neuen dux orientalis Franciae
wurde. In dem nächsten Jh. entstand daneben
ein stauf. Hzm. in Franken, so daß seither das
Hzm. des Bf.s nicht mehr den ganzen Raum des
früheren Hzm.s Franken umfaßte. In der Gül-
denen Freiheit von 1168 wird die Formulierung
episcopatus vel ducatus wohl in dem Sinne gewählt,
daß sich der ducatus soweit wie der episcopatus
erstrecken soll. Episcopatus konnte sowohl das
Hochstift wie die Diöz. meinen, was Anlaß zu
Streit gab. Die Bf.e verstanden es in der zweiten
Bedeutung und handelten entspr., wenn die
Umstände es erlaubten. »Herzog zu Franken«
wurde in der Mitte des 15. Jh.s in den offiziellen
Titel aufgenommen.

Die Diöz. war sehr umfangr. und erstreckte
sich nach N, Meiningen, und nach S,†Ansbach
und Heilbronn einschließend. Den Umfang des
ursprgl. Hochstifts kennt man wg. der Urkun-
denverluste nicht. Wg. der weit gestreuten
Standorte der ehemaligen bfl. Ministerialen, die
ab 1303 in den bfl. Lehnbüchern auftauchen
und ehemaliges Hochstiftsland erhalten oder
entfremdet haben dürften, muß man sich dieses
Land ebenfalls sehr ausgedehnt vorstellen. Es
war feudalisiert worden und sollte für die wei-
tere staatl. Entwicklg. des Hochstifts keine Rol-
le mehr spielen. Immerhin bildete sich ein Le-
henhof, der in seiner Glanzzeit unter Lorenz
von Bibra (1495–1519) über 1800 Mitglieder hat-
te, die über 600 Familien angehörten. Wenn wir
den Hof des Bf.s in Kreise zerlegen, bildeten der
ehemalige und in gewisser Weise fortdauernde
Fronhof den inneren Kreis, die Angehörigen

des Hochstifts den mittleren und der Lehnhof
den äußeren. Die Mitglieder des Lehnhofs setz-
ten zuerst 1408 ein Hofgericht durch, das Le-
henssachen zu verhandeln hatte, um nicht vor
dem mit dem bfl. Hzm. verbundenen Landge-
richt erscheinen zu müssen.

Das Hochstift bekam schon im 13. und 14.
Jh. eine neue Chance des Aufbaus, weil ihm
mehrere aussterbende edelfreie Familien Güter
hinterließen. Nördl. von Schweinfurt dehnte
sich das Hochstift 1356 durch einen Ankauf von
Henneberger Gütern † Henneberg aus. Daraus
entstand aber auch eine hohe finanzielle Bela-
stung. Die sich jetzt bildenden Hochstiftsämter
wurden nicht wieder zu Lehen ausgegeben, son-
dern verpfändet, was ihre Rückerwerbg. im aus-
gehenden 15. Jh. ermöglichte.

II. Die Bf.e gehörten bis einschließl. Gott-
fried Schenk von Limpurg (1443–55) überwie-
gend zu den Familien der umwohnenden Gf.en
und Herren. Eine der Ausnahmen ist Johann II.
von Brunn (1411–40), der wohl elsässischer Her-
kunft und durch seinen Onkel, einen Bf. von †
Bamberg, in das Land gekommen war. Johann
II., ein für Kg. † Sigismund wichtiger Mann,
rieb sich in den Hussitenkriegen auf und zog
sein Bm. nach der Niederlage von Taus 1431 in
chaot. Verhältnisse hinein, die bis 1443 andau-
erten. Von 1455 bis zum 18.Jh. kamen die Bf.e
aus ritterl. und reichsritterl. Familien, aller-
dings meist nicht mehr aus den fränk. Kanto-
nen, nachdem die fränk. Reichsritterschaft zur
Reformation übergetreten war.

Der Hof des Bf.s lag anfangs wie ein vorher-
gehender Herzogshof auf dem Marienberg, zog
nach herrschender Auffassung noch im späten
8. Jh. in die rechtsmain. Stadt, um 1200 auf den
Berg zurückzukehren. In der Stadt behielt der
Bf. den Besitz des Saalhofes. Bei seinen Aufent-
halten in der Stadt wohnte der Bf. aber nicht in
diesem Saalhof, sondern in verschiedenen
Domherren-Kurien.

Welche Funktionsträger gehörten zum Hof
des Bf.s? Wichtiger als der im Dunkel der Über-
lieferung und im Streit der Forschung ganz un-
deutl. Bgf. (Ende 11. bis Mitte 12. Jh.) sind für
uns die vier Erbhofämter. Dazu gehören die
Obermarschälle, die die † Henneberger wohl
als Ersatz für das verlorene Burggrafenamt stel-
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len durften, die Gf.en von Castell als Ober-
schenken, die Gf.en von Rieneck als Obertruch-
sessen und die Erbkämmerer, die zuerst die
Herren von Boxberg, seit 1323 die Gf.en von
Wertheim stellten. Alle diese Gf.en hatten die
Hofämter an ritterschaftl. Familien als Lehen
gegeben, die aber auch nur zeremonielle und
Aufsichtsfunktionen am Hof ausübten. Neben
den vorübergehend anwesenden Adeligen gab
es eine adelige Burgmannschaft, die ständig auf
dem Marienberg leben sollte und an die Behau-
sungen auf dem Berg mit Pertinenzien als Lehen
vergeben wurden. Im ersten Lehenbuch (1303–
13) werden fünf Familien mit solchen Lehen
gen. Es werden mehr gewesen sein. In der Mitte
des 15. Jh.s tauchen als eine weitere Gruppe die
adeligen Diener mit einem persönl. und befri-
steten Anstellungsvertrag auf.

Die prakt. Arbeit auf dem Marienberg lei-
stetenmeistbürgerl.Kämmerer,Küchenmeister,
»Marsteller« und Steuereinnehmer. Ein Hof-
meister aus der Ritterschaft sorgte für die Ord-
nung am Hof. Ein Verzeichnis der »Vogtei Frau-
enberg« von 1470 listet die Einnahmen auf, von
denen der Hof in erster Linie lebte. Ein adeliger
Vogt verwaltete diese Einnahmen. Daneben gibt
es ein Verzeichnis der »Propstei Frauenberg«,
das die Einnahmen der Kirche auf dem Berg ver-
zeichnet. Das »fürstliche Hofgesinde auf dem
Marienberg« bildete 1406 eine Bruderschaft, der
zunächst zwölf Mitglieder, darunter fünf Ritter,
angehörten und deren Kirche zunächst die Kar-
melitenkirche, dann die Marienkapelle in der
Stadt war.

Handwerker im Hofdienst lebten sowohl auf
dem Marienberg als auch in der Stadt. Im 15. Jh.
werden Büchsenmeister, Sattler, Schneider und
Goldschmiede gen. Entgegen einer verbreiteten
Ansicht ist nach dem Wortlaut einer Königsurk.
von 1030 daran festzuhalten, daß die moneta pu-
blica in episcopi potestate.ut antea, d. h. prakt. von
Anfang an war. Die ersten Münzen zeigen aller-
dings einen Königskopf oder eine Umschrift
mit einem kgl. Namen. Diese Münzbilder wur-
den bald durch Porträts Kilians, Kirchendar-
stellungen, Bischofsbilder u. ä. ersetzt. Die
Münze war erbl. in der Hand von monetarii, die
zur W.er Oberschicht gehörten, aber als »Hof-
werker« wie Büttner und Zimmerleute bezeich-

würzburg

net werden. »Hofwerker« waren nicht Hand-
werker im Hofdienst, sondern städt. Handwer-
ker mit einer Verpflichtung zu Naturalabgaben
und Frondiensten für den Bf., was auf eine Her-
kunft aus dem Fronhof des Bf.s schließen läßt.
Im 14. Jh. wurde die Münze in einem neuen Sy-
stem Münzunternehmern auf Zeit überlassen.
Im 15. Jh. hatte der Rat der Stadt die techn. Auf-
sicht über die Münze.

Eigentl. geistl., aber bei der Doppelnatur des
Bf.s zugl. weltl. Beamte sind der Offizial und
der Fiskal. Ein Formularbuch des Offizialats ist
von 1340 erhalten. Der Fiskal Nikolaus Riemen-
schneider († 1479) war ein Vaterbruder des
Künstlers Tilman, verhalf diesem zu einem
kirchl. beneficium und wohl zu den ersten Auf-
trägen. Dabei zeigt sich noch einmal die enge
Verbindung zw. bfl. Hof und Bürgerschaft. Til-
man wurde wie andere Handwerker und Ver-
walter im Hofdienst Ratsherr und Bürgermei-
ster. Gottfried Schenk von Limpurg hatte auch
einen Generalvikar in Gestalt des späteren Bf.s
Rudolf von Scherenberg. Bf. Gottfried war zu-
erst von geistl. und weltl. adeligen Räten umge-
ben, die mehr und mehr jurist. gelehrt waren.
Rudolf von Scherenberg (1466–95) rühmte sich
seiner zwölf adeligen und sonst anderer hoch-
gelehrter Räte.

Kanzler und Kanzlei sind natürl. älter. Eine
»Tabula formarum curie episcopi« ist von etwa
1324 erhalten. Registerbücher mit Abschriften
der auslaufenden Schreiben gehen wohl bis auf
Gerhard von Schwarzburg (1372–1400) oder
doch – original überliefert – bis auf Johann von
Egloffstein (1400–11) zurück. Der erste jurist.
gebildete Kanzler war Friedrich Schultheiß un-
ter Bf. Gottfried. Im ausgehenden 15. Jh. ragte
Johann von Allendorf († 1496) als Kanzler her-
aus. Erste Kanzleiordungen sind von 1506 und
1526. Die letzere ist mit einer Hofordnung ver-
knüpft, die den tägl. Hofrat einrichtet. Es ent-
stand neben dem Hofgericht des Bf.s ein Kanz-
lei- oder Rätegericht. Es gab einen oder zwei
Kanzleischreiber (später Vizekanzler und Ober-
registrator) neben einem persönl. Sekretär des
Bf.s. Den Vorsitz des Hofgerichts hatte der Hof-
meister. Das Frgm. eines Hofgerichtsprotokolls
von 1495–99 ist erhalten. Ab 1461 tagte mehr-
fach ein Generalkapitel, Generalgericht oder
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Generale, das von den Stiften, Kl.n und den
Städten W., Karlstadt und Ochsenfurt beschickt
wurde und neben der Regelung von Gerichts-
fällen über finanzpolit. Forderungen des Bf.s
und seiner Räte zu verhandeln hatte. Es war die
Vorform einer Ständeversammlung, die als sol-
che unter verschiedenen Bezeichungen im 16.
Jh. fortlebte und an der dann auch der Adel teil-
nahm.

Es gab eine Fülle von anderen Gerichten in
W. So verbindet sich mit dem Fronhof des Bf.s
noch das Gericht des Hofschultheißen, der über
das »Hofgesinde« zu richten hatte und ebenso
wie der Stadtschultheiß mit dem Stadtgericht
im Saalhof tagte. Im 15. Jh., wo die Quellen
reichl. fließen, tritt allerdings eine andere Funk-
tion des Gerichts des Hofschultheißen, die Re-
gelung von Streitigkeiten in der Gemarkung,
stärker in den Vordergrund. Die Schöffen beider
Gerichte sind Bürger, die des Hofschultheißen
im wesentl. Häcker. Außer diesen Gerichten
sind noch das Landgericht, das eng mit der Her-
zogswürde des Bf.s verbunden ist, das Brücken-
gericht, ein Blutgericht, das Offizialatsgericht
oder Gericht zur Roten Tür, das Kellergericht
des Dompropstes, das Chorgericht des Dom-
dechanten und verschiedene Gerichte in den
Vorstädten zu erwähnen.

Der bfl. Hof nahm oft den Ks. auf. Konrad
III. war neunzehnmal, Friedrich Barbarossa
achtzehnmal in W. Oft wurden Reichstage ab-
gehalten. 1246 sollte hier†Heinrich Raspe zum
Kg. gewählt werden. Die Wahl mußte aber wg.
des Widerstandes der Bürger nach Veitshöch-
heim verlegt werden. Ausführl. Berichte haben
wir von zwei Besuchen † Friedrichs III. 1474,
wo der Ks. in einer Domherren-Kurie in der
Stadt übernachtete und einen großen Hoftag
abhielt. W. ist einer der Mittelpunkte der adeli-
gen Fürspanggesellschaft, die sich 1392 in der
Marienkapelle niederließ. Viele Turniere fanden
in W. statt. Das wichtigste wurde 1479 von der
Fürspanggesellschaft organisiert.

Zu den Insignien des Bf.s gehört ein Zere-
monien- und Paradeschwert. Das in der Mitte
des 15. Jh.s angefertigte ist noch erhalten. Der
große Hofchronist des 16. Jh.s, Lorenz Fries,
berichtet, daß man bei Prozessionen und an-
derem ein Schwert dem Bf. vorangetragen habe.

Bei der Amtseinführung eines neuen Bf.s wur-
den diesem noch drei andere insignia ducatus ne-
ben dem Schwert voran getragen: ein goldenes
Szepter, ein Herzogshut (pileus ducalis) und eine
Fahne. Bis in das 14. Jh. läßt sich auf Gräbern,
Münzen und Siegeln noch ein weiteres Symbol
zurückverfolgen, der »fränkische Rechen«, drei
aufsteigende silberne Spitzen in Rot. Das Wap-
pen des Bf.s vereinigt unter einem Helm den
»Rechen« in einem linken oberen und die Fah-
ne, im rechten unteren Feld mit dem jeweiligen
Familienwappen in den beiden anderen Feldern
des gevierten Schildes. Die gelehrten und lite-
rar. Bestrebungen des Hofes gipfelten in zwei
Universitätsgründungen, einer ersten, noch we-
nig erfolgr. 1402 und einer zweiten, dauerhaften
in Etappen ab 1575.

† C.3. Würzburg

Q. Abert, Joseph Friedrich: Die Wahlkapitulationen

der Würzburger Bischöfe bis zum Ausgang des XVII. Jahr-

hunderts. 1225–1698, in: Archiv des Historischen Vereins

von Unterfranken und Aschaffenburg 46 (1904) S. 27–186.

– Johann Peter Ludewig, Geschicht-Schreiber von dem

Bischoffthum Wirtzburg, [...], ... wobei eine Vorberei-

tung zu der Fränkischen Historie und die Bildnisse aller

Bischöffe zusammengetragen und mit einer Vorrede ver-

sehen Frankfurt 1713. – Kramer, Theodor: Das älteste

Würzburger Wappenblatt, in: Würzburger Diözesange-

schichtsblätter 14/15 (1952) S. 479–485. – Lorenz Fries,

Chronik der Bischöfe von Würzburg 742–1495, hg. von

Ulrich Wagner und Walter Ziegler, 4 Bde.,Würzburg

1992–2002 (Fontes Herbipolenses, 1–4). – Tabula for-

marum curie episcopi. Das Formelbuch der Würzburger

Bischofskanzlei von ca. 1324, hg. von Alfred Wende-

horst, Würzburg 1957 (Quellen und Forschungen zur

Geschichte des Bistums und Hochstifts Würzburg, 13). –

Die Würzburger Inschriften bis 1525, hg. von Karl Bor-

chardt, Wiesbaden 1988 (Deutsche Inschriften, 27).

L. Amrhein, August: Gotfrid IV. Schenk von Lim-

purg, Bischof von Würzburg und Herzog zu Franken

1442–1455, Tl. 1–3, in: Archiv des Historischen Vereins

von Unterfranken und Aschaffenburg 50 (1908) S. 1–150;

51 (1909) S. 1–158; 52 (1910) S. 1–75. – Amrhein, Au-

gust: Die Würzburger Zivilgerichte erster Instanz, Tl. 1

und 2, in: Archiv des Historischen Vereins von Unterfran-

ken und Aschaffenburg 56 (1914) S. 73–212; 58 (1916)

S. 1–71. – Baum, Hans-Peter/Sprandel, Rolf: Statisti-

sche Forschungen an den spätmittelalterlichen Lehen-



Sonderdruck aus: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich.
Ein dynastisch-topographisches Handbuch (= Residenzenforschung, Bd. 15.I).
ISBN 3-7995-4515-8
© Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern 2003

641

büchern von Würzburg, in: ZHF 17 (1990) S. 85–91. –

Bibra, Reinhard von: Kaiser Friedrich III. in Würzburg,

in: Archiv des Historischen Vereins von Unterfranken und

Aschaffenburg 65 (1926) S. 1–51. – Freudenberger,

Theobald: Herbipolis sola iudicat ense et stola, in: Würz-

burger Diözesangeschichtsblätter 51 (1989) S. 501–513. –

Germania Sacra. NF, 1, 1962; 4, 1969 13, 1978. – Ge-

schichte der Stadt Würzburg, Bd. 1: Von den Anfängen

bis zum Ausbruch des Bauernkriegs, hg. von Ulrich

Wagner, Stuttgart 2001. – Gumppenberg, Ludwig

Albert von: Nachrichten über die Turniere zu Würzburg

und Bamberg in den Jahren 1479 und 1486, in Archiv des

Historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffen-

burg 19 (1867) S. 164–210. – Julius Echter und seine Zeit,

hg. von Friedrich Merzbacher, Würzburg 1973. –

Kolb, Peter: Die Wappen der Würzburger Fürstbischöfe,

Würzburg 1974. – Merz, Johannes: Fürst und Herr-

schaft. Der Herzog von Franken und seine Nachbarn

1470–1519, München 2000. – Merzbacher, Friedrich:

Iudicium provinciale Ducatus Franconiae. Das kaiserliche

Landgericht des Herzogtums Franken-Würzburg im

Spätmittealter, München 1956 (Schriftenreihe zur baye-

rischen Landesgeschichte, 54). – Merzbacher, Fried-

rich: Zum Regalienempfang der Würzburger Fürstbi-

schöfe im Spätmittelalter, in: ZRG KA 39 (1953) S. 449ff. –

würzburg

Reuschling, Heinzjürgen N.: Die Regierung des

Hochstifts Würzburg 1495–1642. Zentralbehörden und

führende Gruppen eines geistlichen Staates, Würzburg

1984 (Forschungen zur fränkischen Kirchen- und Theo-

logiegeschichte, 10). – Rödel, Dieter: Das erste Salbuch

des Hochstifts Würzburg. Agrargeschichtliche Analyse

einer spätmittelalterlichen Quelle, München 1987 (Stu-

dien zur bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte,

13). – Scherzer, Walter: Die fürstbischöfliche Kanzlei

zu Würzburg und der Weg von der Urkunde zu den Akten,

in: JfL 52 (1992) S. 145–152. – Schubert, Ernst: Die

Landstände des Hochstifts Würzburg, Würzburg 1967

(Gesellschaft für Fränkische Geschichte, 23; Veröffentli-

chungen der Gesellschaft für Fränkische Geschichte, 9). –

Sprandel, Rolf: Die Beziehungen der Bischöfe zu der

Stadt Würzburg in dem Ratsprotokoll des 15. Jahrhun-

derts, in: Würzburger Diözesangeschichtsblätter 62/63

(2001) S. 527–539. – Sprandel, Rolf: Die territorialen

Ämter des Fürstentums Würzburg im Spätmittelalter, in:

JfL 37 (1977) S. 45–64. – Trüdinger, Karl: Stadt und

Kirche im spätmittelalterlichen Würzburg, Stuttgart 1978

(Spätmittelalter und Frühe Neuzeit, 1). – Zeissner, Se-

bastian: Rudolf II. von Scherenberg, Fürstbischof von

Würzburg 1466–1495, 2., verb. Aufl., Würzburg 1952.

Rolf Sprandel


